
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen 
 

der Becker Stahl-Service GmbH  
 

Stand 01/2022 
 

§ 1 
Allgemeines – Geltungsbereich 

 
(1) Diese Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (nachfolgend: „Verkaufsbedingungen“) gel-

ten für alle Verträge über Lieferungen und sonstige Leistungen unter Einschluss von Werkver-
trägen und der Lieferung nicht vertretbarer Sachen; Einkaufsbedingungen des Vertragspartners 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich in Textform ihrer Geltung zuge-
stimmt. Die Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von den Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an 
den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

(3) Die Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden. 
 

§ 2 
Angebot – Angebotsunterlagen 

 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen des Kunden sind für uns nur verbindlich, wenn 

sie von uns in Textform bestätigt sind. Das Gleiche gilt für Änderungen von Bestellungen. Münd-
liche Vereinbarungen, Zusagen, Zusicherungen und Garantien unserer Angestellten im Zusam-
menhang mit dem Vertragsschluss werden erst durch unsere Bestätigung in Textform verbind-
lich. 

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen sowie Mustern behal-
ten wir uns Eigentums-und Urheberrechte vor. Dies gilt insbesondere für solche Unterlagen, die 
als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer aus-
drücklichen Zustimmung in Textform. 

 
§ 3 

Preise – Zahlung 
 

(1) Sofern nichts anderes vereinbart, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; 
diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 

(2) Ändert sich später als vier Wochen nach Vertragsschluss die Summe der außerhalb unseres 
Betriebs entstehenden Kosten (Abgaben oder andere Fremdkosten), die im vereinbarten Preis 
enthalten sind, oder entstehen sie neu, sind wir berechtigt, die Preise im entsprechenden Um-
fang jeweils zum Ersten des Kalendermonats anzupassen. Für den Fall, dass der angepasste 
Preis den Ausgangspreis um mehr als 10 % übersteigt, hat der Kunde mit Wirksamwerden der 
Preisanpassung ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag hinsichtlich der von der Preisanpassung 
betroffenen Mengen. Das Rücktrittsrecht kann nur innerhalb einer Woche ab Kenntnis oder 
Kenntnisnamemöglichkeit von der Preisanpassung ausgeübt werden. 

(3) Die Gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetz-
licher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer Vereinbarung in Textform. Soweit nichts anderes 
vereinbart bezieht sich ein vereinbartes Skonto zudem immer nur auf den Rechnungswert aus-
schließlich Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des 
Kunden im Zeitpunkt der Skontierung voraus. 

(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung oder Rechnung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis 
netto (ohne Abzug) sofort nach Lieferung zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln 
betreffend der Folgen des Zahlungsverzugs. 

(6) Ein Zurückbehaltungsrecht oder ein Recht zur Aufrechnung stehen dem Kunden nur insoweit 
zu, wie seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten, sie auf demselben Ver-
tragsverhältnis beruhen und/oder die den Kunden nach § 320 BGB zur Verweigerung seiner 
Leistung berechtigen würden. 

 
§ 4 

Lieferverzug – Unmöglichkeit 



 
(1) Angaben zu Lieferzeiten und -terminen sind annähernd. Der Beginn der von uns angegebenen 

Lieferzeit setzt die Abklärung aller Einzelheiten des Auftrags und rechtzeitige Erfüllung aller 
Verpflichtungen des Kunden, wie z.B. die Gestellung von Akkreditiven und Garantien oder Leis-
tung von Anzahlungen voraus. 

(2) Wir sind im Rahmen der Zumutbarkeit für den Kunden zu Teillieferungen berechtigt. 
(3) Innerhalb einer Toleranz von 10 % der Gesamtauftragsmenge sind fertigungsbedingte Mehr- 

oder Minderlieferungen zulässig. 
 

§ 5 
Lieferverpflichtung-Selbstbelieferungsvorbehalt-Höhere Gewalt 

 
(1) Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger, rechtzeitiger und vertragsgemä-

ßer Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht vertragsgemäße, nicht richtige oder verspätete 
Selbstbelieferung ist durch uns zu vertreten. Insbesondere sind wir berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten, soweit wir ein ordnungsgemäßes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, je-
doch aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, z.B. bei Insolvenz unseres Vorlieferanten, 
von unserem Vorlieferanten nicht beliefert werden. 

(2) In Fällen höherer Gewalt und bei sonstigen von uns nicht vorhersehbaren und nicht verschul-
deten Leistungshindernissen – wozu auch Arbeitskämpfe, Rohmaterialmangel, Betriebsstörun-
gen, Transporthindernisse, behördliche Maßnahmen, Pandemien sowie Flutkatastrophen und 
deren Auswirkungen – jeweils auch bei unseren Vorlieferanten – gehören, sind wir berechtigt, 
die Lieferung um die Dauer des Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Anlauf-
zeit hinauszuschieben. Wird infolge der vorgenannten Ereignisse der vereinbarte Liefertermin 
um mehr als zwölf Wochen überschritten und dadurch die Durchführung des Vertrags für eine 
der Vertragsparteien unzumutbar, so ist diese zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.  

 
§ 6 

Gefahrenübergang, Versand, Versicherung 
 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ verein-
bart. Vertragsgemäß versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden, an-
derenfalls sind wir berechtigt, sie nach Mahnung auf Kosten und Gefahr des Kunden nach un-
serer Wahl zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu lagern und sofort zu berechnen. 

(2) Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Ver-
lassen des Lagers oder des Lieferwerks geht die Gefahr, auch die einer Beschlagnahme der 
Ware, bei allen Geschäften, auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den Kunden über.  

(3) Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Kunden. 
(4) Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu Lasten des Kunden. 
(5) Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Abrufe für ungefähr gleiche Monats-

mengen aufzugeben; anderenfalls sind wir berechtigt, die Bestimmung nach billigem Ermessen 
selbst vorzunehmen. 

(6) Sofern nicht anders vereinbart, sind Abrufaufträge innerhalb von 365 Tagen seit Vertrags-
schluss abzuwickeln. Nach Fristablauf sind wir berechtigt, die nicht abgerufene Ware auf Kos-
ten und Gefahr des Kunden zu lagern und ihm zu berechnen. 

 
§ 7 

Haftung für Mängel 
 

(1) Die Eigenschaften der Ware, insbesondere deren Güte, Sorte und Maße bestimmen sich vor-
rangig nach der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit der Ware, insbesondere den vereinbar-
ten DIN und EN-Normen, Datenblättern oder sonstigen vereinbarten technischen Bestimmun-
gen. Bezugnahmen auf Normen und ähnliche Regelwerke, auf Prüfbescheinigungen gemäß EN 
10204 und ähnliche Zeugnisse sowie Angaben zu Güten, Sorten, Maßen, Gewichten und Ver-
wendbarkeit der Waren sind keine Zusicherungen oder Garantien, ebenso wenig Konformitäts-
erklärungen und entsprechende Kennzeichen wie CE und GS. 

(2) Eine Haftung für die Eignung der Ware zu der nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung 
übernehmen wir nur, wenn wir die Eignung der Ware für diese Verwendung ausdrücklich in 
Textform bestätigt haben. 

(3) Soweit die Ware die vereinbarte Beschaffenheit gem. vorstehendem Absatz (1) aufweist oder 
sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte und von uns gem. vorstehendem Absatz (2) be-
stätigte Verwendung eignet, kann sich der Kunde nicht darauf berufen, dass sich die Ware nicht 



für die gewöhnliche Verwendung eignet oder eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen die-
ser Art üblich ist und die der Kunde erwartet hat. Insoweit ist unsere Haftung nach Maßgabe 
von § 8 der Verkaufsbedingungen ausgeschlossen. 

(4) Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften 
mit folgender Maßgabe: 
Der Kunde hat die Obliegenheit, die für die jeweilige Verwendung maßgeblichen Eigenschaften 
der Ware unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen und uns Mängel der Ware unverzüg-
lich in Textform anzuzeigen. Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware 
zählen zu den für den Einbau oder das Anbringen maßgeblichen Eigenschaften auch die inne-
ren Eigenschaften der Ware. Die Untersuchungsobliegenheit besteht auch dann, wenn eine 
Prüfbescheinigung oder ein sonstiges Materialzertifikat mitgeliefert wurde. Mängel, die auch bei 
sorgfältigster Prüfung nicht unverzüglich nach Ablieferung entdeckt werden können, sind un-
verzüglich nach Entdeckung in Textform anzuzeigen. 
Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der Ware unterlässt, die für den 
vorgesehenen Verwendungszweck maßgeblichen Eigenschaften der Ware zumindest stichpro-
benartig vor dem Einbau bzw. vor dem Anbringen zu untersuchen (z.B. durch Funktionstests 
oder einem Probeeinbau), stellt dies im Verhältnis zu uns eine besonders schwere Missachtung 
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (grobe Fahrlässigkeit) dar. In diesem Fall kommen Män-
gelrechte des Kunden in Bezug auf diese Eigenschaften nur in Betracht, wenn der betreffende 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernom-
men wurde. 

(5) Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel beseiti-
gen oder eine mangelfreie Ware liefern (Nacherfüllung). Erfüllungsort für die Nacherfüllung ist 
unser Sitz. Bei Fehlschlagen und/oder Verweigerung der Nacherfüllung stehen dem Kunden 
die gesetzlichen Rechte zu. Ist der Mangel nicht erheblich und/oder ist die Ware bereits veräu-
ßert, verarbeitet oder umgestaltet, steht ihm nur das Minderungsrecht zu. 

(6) Hat der Kunde die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine 
andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann er Ersatz für die erfor-
derlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbrin-
gen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware („Aus- und Einbaukosten“) nur 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verlangen: 
Erforderlich sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die unmittelbar den Ausbau bzw. die De-
montage der mangelhaften Waren und den Einbau bzw. das Anbringen identischer Waren be-
treffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und uns von dem Kunden 
durch Vorlage geeigneter Belege mindestens in Textform nachgewiesen werden. 
Darüber hinausgehende Kosten des Kunden für mangelbedingte Folgeschäden wie beispiels-
weise entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen 
sind keine unmittelbaren Aus-und Einbaukosten und daher nicht als Aufwendungsersatz gem. 
§ 439 Abs. 3 BGB ersatzfähig. Dasselbe gilt für Sortierkosten und Mehraufwendungen, die da-
raus entstehen, dass sich die verkaufte und gelieferte Ware an einem anderen als dem verein-
barten Erfüllungsort befindet. 
Der Kunde ist nicht berechtigt, für Aus- und Einbaukosten und sonstige Kosten der Nacherfül-
lung Vorschuss zu verlangen. 

(7) Soweit die von dem Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen im Ein-
zelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter 
Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig sind, sind wir be-
rechtigt, den Ersatz dieser Aufwendungen zu verweigern. Eine Unverhältnismäßigkeit liegt ins-
besondere vor, soweit die geltend gemachten Aufwendungen, insbesondere für Aus- und Ein-
baukosten, 150 % des abgerechneten Warenwertes oder 200% des mangelbedingten Minder-
werts der Ware übersteigen. 

(8) Weitergehende Ansprüche des Kunden sind nach § 8 der Verkaufsbedingungen ausgeschlos-
sen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von 
-Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden), 
-Kosten für die Selbstbeseitigung eines Mangels, ohne dass hierfür die gesetzlichen Voraus-
setzungen vorliegen und 
-Aus- und Einbaukosten, soweit die von uns gelieferte Ware zum Zeitpunkt des Einbaus oder 
des Anbaus in ihrer ursprünglichen Sacheigenschaft nicht mehr vorhanden war oder aus der 
gelieferten Ware vor dem Einbau ein neues Produkt hergestellt wurde. 
 

 
§ 8 

Haftungsbegrenzung 



 
(1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadenersatzansprüche 

geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, im Falle grob fahrlässigen 
Handelns beschränkt auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Im Übri-
gen ist unsere Haftung, auch für Mangel- und Mangelfolgeschäden, ausgeschlossen. 

(2) Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Ver-
tragspflicht verletzen. Wesentlich sind konkret beschriebene Vertragspflichten, deren Verlet-
zung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder solche Vertragspflichten, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. 
Darüber hinaus gelten die Beschränkungen nicht bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit sowie für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz sowie die Haftung im Rahmen einer Garantie. Die Regeln über die Beweislastverteilung 
bleiben unberührt. 

(3) Sind wir mit einer Lieferung oder sonstigen Leistung in Verzug, kann der Kunde Ersatz des 
Verzugsschadens neben der Leistung verlangen, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch beschränkt 
auf höchstens 10 % des vereinbarten Preises für die in Verzug geratene Leistung. Das Recht 
des Kunden auf Schadensersatz statt der Leistung nach Maßgabe der vorstehenden Absätze 
(1) und (2) bleibt unberührt. 

 
§ 9 

Verjährung 
 

(1) Die Verjährungsfrist für Mängelanspräche, die dem Kunden gegen uns aus Anlass und im Zu-
sammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, beträgt 12 Monate ab Ablieferung der 
Ware. 

(2) Von der Beschränkung in vorstehendem Absatz (1) unberührt bleiben längere gesetzliche Ver-
jährungsfristen  
- für den Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB, 
- für die in §§ 438 Abs. 1 Nr. 2; 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB genannten Mängel an Bauwerken/Bau-

stoffen 
sowie Fälle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, von Vorsatz bzw. 
Arglist oder grober Fahrlässigkeit durch uns, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen. 

 
§ 10 

Eigentumsvorbehalt 
 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bis zum Eingang 
aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor (Saldovorbehalt). Der Sal-
dovorbehalt gilt jedoch nicht für Vorkasse- oder Bargeschäfte, die Zug-um-Zug abgewickelt wer-
den. Der Kunde ist verpflichtet, die zur Erhaltung des Eigentumsvorbehalts – oder eines im Land 
seiner Niederlassung oder in einem davon abweichenden Bestimmungsland vergleichbaren Si-
cherungsrechts – erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und uns auf Verlangen nachzuwei-
sen. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er ver-
pflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss 
der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich in Textform 
zu benachrichtigen. Der Kunde trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder zum 
Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten 
ersetzt werden. 

(4) Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt 
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe unseres Faktura-Endbetrages (einschließlich 
MwSt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, 
und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden 
ist. Wir erklären bereits jetzt die Annahme dieser Abtretung. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht selbst 



einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlö-
sen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung 
eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Auf 
unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu 
unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zu geben. Die Verarbeitung 
oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns als Hersteller im Sinne von 
§ 950 BGB vorgenommen, ohne uns jedoch zu verpflichten. Wird die Ware mit anderen Waren 
verarbeitet oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten 
Waren zur Zeit der Verarbeitung. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im 
Sinne des vorstehenden Absatzes (1). 

(5)  Gerät der Kunde in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, sind wir 
berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen, zu diesem Zweck gegebenenfalls den Betrieb 
des Kunden zu betreten und die Vorbehaltsware unter Anrechnung auf den Kaufpreis bestmög-
lich zu veräußern. Gleiches gilt, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass un-
ser Zahlungsanspruch aus diesem Vertrag oder aus anderen Verträgen mit dem Kunden durch 
dessen mangelnde Zahlungsfähigkeit gefährdet wird. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom 
Vertrag. Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt. 

(6) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 
§ 11 

Gerichtsstand – Erfüllungsort - Verschiedenes 
 

(1) Gerichtsstand ist Bönen. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Kunden an jedem anderen allge-
meinen oder besonderen Gerichtsstand zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausge-
schlossen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz in Bönen 
Erfüllungsort. 

(4) Im Zweifel gilt die deutsche Fassung dieser Verkaufsbedingungen. 


